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Ausschüsse

18:00 Uhr Gemeinde-
ratssitzung in Lohsa  

 18:00 Uhr externe 
BM-Sprechstunde 

 in Steinitz

Baumaßnahme S 108 – Blick Penny in Richtung Uhyst
Fotograf: Thomas Leberecht
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Wichtige Informationen auf einen Blick | Wažne informacije na jedyn pohlad

Der Bürgermeister, Herr Leberecht, nimmt in den Bürgersprech- 
stunden Anregungen oder Kritik entgegen, steht Rede und Ant-
wort oder beauftragt die zuständigen Ämter der Gemeindeverwal- 
tung, sich einzelnen vorgetragenen Punkten anzunehmen.
Alle Termine finden im Dienstzimmer des Bürgermeisters, im 
Rathaus, Zimmer DG 3.03 statt. Eine vorherige Anmeldung ist 
nicht zwingend erforderlich; um dennoch Wartezeiten zu vermei-
den, können Sie gern einen Termin mit Frau Hörenz unter der Te-
lefonnummer 035724 569301 oder per E-Mail Stabsstelle@lohsa.
de vereinbaren.
Um die Gesprächszeit effektiv zu nutzen, bitten wir Sie, Frau Staff 
bereits bei der Anmeldung über das Thema zu informieren. Auf 
diese Weise kann in den entsprechenden Fachbereichen bereits 
mit der Recherche begonnen werden, um im Gespräch mögliche 
Lösungsansätze anbieten zu können.  

Bürgersprechstunde des Bürgermeisters 
donnerstags, 16:00 – 18:00 Uhr

(an den Tagen der Ausschusssitzungen 16:00 – 17:00 Uhr)

1.)	 Wasserversorgung	� Dreiweibern, Driewitz, Friedersdorf, 
Hermsdorf / Spree, Lippen, Litschen, 
Lohsa, Mortka, Riegel, Steinitz, Tiegling, 
Weißig und Weißkollm

	 Bereitschaftsdienst:	� Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH, 
Industriegelände Straße A Nr. 7,  
02977 Hoyerswerda

	 Telefon:	 03571 414241

2.)	Wasserversorgung	 Koblenz und Groß Särchen
	 Bereitschaftsdienst:	� ewag kamenz, An den Stadtwerken 2, 

01917 Kamenz
	 Telefon:	 03578 377377

3.)	Abwasserbeseitigung gesamtes Gemeindegebiet
	 Bereitschaftsdienst:	� Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH, 

Industriegelände Straße A Nr. 7, 
02977 Hoyerswerda

	 Telefon:	 03571 414241
	 Netzwarte:	 03571 469480
	 Termine dezentrale Entsorgung
	 Mo. – Fr.:	 03571 406115 (Melde & Berthold GmbH)	
4.)	Gasversorgung gesamtes Gemeindegebiet
	 Bereitschaftsdienst:	� Energieversorgung Schwarze Elster GmbH,
		  Saalau 58, 02997 Wittichenau
	 Telefon:	 035725 741-0

Notdienste Wasser / Abwasser / Gas

Die nächste Ausgabe erscheint am 
5.  April 2025

Redaktionsschluss am 14. März 2025

Im Monat März findet die externe Bürgermeistersprechstunde am 
20.03.2025, 17.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Steinitz statt.

Termin der externen Bürgersprechstunde

„Zejler-Smoler-Haus“ Lohsa
Montag + Donnerstag:	   9:00 – 12:00 Uhr + 13:00 – 18:00 Uhr

Grundschule „Am Knappensee“ Groß Särchen
Dienstag:	 13:00 – 16:00 Uhr

Öffnungszeiten der Bibliothek

Die Sprechstunden finden nach Vereinbarung statt. Sie errei-
chen mich telefonisch unter den Rufnummern: Festnetz 035724 
51807 und Mobil 0162 2502350.� Silke Rudolf, Friedensrichterin

Die Schiedsstelle informiert

Montag 	   8:30 – 12:00 Uhr
Dienstag 	   8:30 – 12:00 Uhr	 13:00 – 16:00 Uhr
Mittwoch 	 geschlossen, Termine nach Vereinbarung
Donnerstag 	   8:30 – 12:00 Uhr	 13:00 – 18:00 Uhr
Freitag 	   8:30 – 12:00 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten gelten für die Mitarbeiter der Gemeinde- 
verwaltung Gleitarbeitszeiten.

E-Mail: Info@Lohsa.de
Rufnummern der Gemeindeverwaltung
Bürgerbüro	 5693	-	 0
Fax	 5693	-	29
Büro des Bürgermeisters	 5693	-	01
Allgemeine Verwaltung	 5693	-	10
Brand- und Katastrophenschutz	 5693	-	12
Standesamt / Friedhofsverwaltung	 5693	-	13
Einwohnermeldeamt / Gewerbe	 5693	-	14
Finanzen	 5693	-	15
Bauamt	 5693	-	20
Ordnungswesen	 5693	-	21
Trink- und Abwasser	 5693	-	25
Rufnummer der Bibliothek:	 035724 50256

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Lohsa

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet am 
Dienstag, dem 11.03.2025, um 18:00 Uhr im Ratssaal des Rat-
hauses der Gemeinde Lohsa statt. Die Tagesordnung entnehmen 
Sie bitte den örtlichen Informationsschaukästen und dem Ratsin-
formationssystem.

Gemeinderatssitzung

Heimatkurier
Amtsblatt der Einheitsgemeinde Lohsa mit den Ortsteilen Dreiweibern, Driewitz, 
Friedersdorf, Groß Särchen, Hermsdorf / Spree, Koblenz, Lippen, Litschen, Lohsa, 
Mortka, Riegel, Steinitz, Tiegling, Weißig und Weißkollm
erscheint in der Gustav Winter Druckerei und Verlagsgesellschaft mbH, Gewerbe- 
straße 2, 02747 Herrnhut, Telefon 035873 418-0, Fax 418-88, www.gustavwinter.de

Herausgeber: 	� Einheitsgemeinde Lohsa, Bürgermeister Thomas Leberecht,
	 Am Rathaus 1, 02999 Lohsa

Verantwortlich für amtlichen Teil / Ansprechpartner der Gemeinde:
Bürgerbüro: 	 Frau Kirstin Staff, Telefon 035724 56930, Fax 035724 569329
	 E-Mail Info@lohsa.de  

Satz / Layout / Anzeigen:
	 E-Mail heimatkurier.lohsa@gustavwinter.de

Druck:	 Gustav Winter Druckerei und Verlagsgesellschaft mbH, 
	 Gewerbestraße 2, 02747 Herrnhut

Für eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen. Namentlich ge-
kennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Erscheinungsweise:  monatlich
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Drucken für Gott und die Welt.
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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
werte Einwohner der Gemeinde Lohsa,

auch in diesem Jahr erwarten wir die Umsetzung verschiedenster Vorhaben und die 
Fortführung einiger Projekte in unserer Gemeinde Lohsa. 

Die wohl größte Herausforderung im Jahr 2025 steht im Straßenbau an. Nach dem 
Abschluss des zweiten Bauabschnittes der Fahrbahnsanierung Staatsstraße 108 (S 108) 
Ortsdurchfahrt Lohsa im Jahr 2024 folgen nun im Anschluss die notwendigen Arbei-
ten im ersten Bauabschnitt. Geplant ist es, von der Einfahrt Penny-Markt Am Park 
Lohsa über den Ziegelteich bis zum Ortsausgang Lohsa in Richtung Uhyst in unter-
schiedlichster Art und Weise tätig zu werden. Auch diese Maßnahme wird in Gemein-
schaft zwischen dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) und der Gemeinde Lohsa durchgeführt. Die 
Baumaßnahme umfasst ein Volumen von ca. 2,6 Mio. Euro.

Das LASuV realisiert die komplette Fahrbahnerneuerung. Wir als Gemeinde Lohsa werden uns in diesem Zusammen-
hang die Erneuerungen / Ertüchtigung der straßenbegleitenden Gehwege, die Straßenbeleuchtungen, die Bushaltestel-
len als auch notwendige Medien im Trink- und Abwasserbereich sowie die Regenentwässerung vornehmen.

Gebaut werden soll in vier Teilabschnitten, wobei die ersten beiden Abschnitte abermals ein hohes Maß an innerört
lichen Einschränkungen mit sich bringen werden. Baubeginn ist der 24.03.2025 sein. Ziel der beteiligten Behörden als 
auch der ausführenden Firmen ist ein Bauende voraussichtlich zum 08.06.2026.

Der erste Teilabschnitt (vom 31.03. bis 04.07.2025) betrifft die Straße „Am Park“ Einfahrt Penny-Markt bis kurz vor 
dem Kreuzungsbereich Kirchstraße / Am Park (die sogenannte Sparkassenkreuzung). Da diese Baumaßnahmen immer 
ein tiefes Eingreifen in den Straßenkörper bedeuten, werden auch die Teilabschnitte unter Vollsperrung ausgeführt. 
Dies heißt, dass die Befahrung der S 108 in diesem Bereich während der Bauausführung nicht möglich sein wird. Eine 
Umleitung für den kleinen PKW-Verkehr über „Am Pflanzgarten“ ist nicht möglich. Eine Nutzung des geotechnischen 
Sperrbereiches (Verbindungsweg Gewerbegebiet 2 und „Am Pflanzgarten“) kann ebenfalls nicht in Aussicht gestellt 
werden. Eine Umfahrung durch den Park Lohsa von der Oberschule Lohsa bis Lohsa Siedlung wird nur für den öffent-
lichen Personennahverkehr zur Absicherung des Schülerverkehrs sowie mit einer entsprechenden Ausnahmegenehmi-
gung für die medizinische Versorgung, die häusliche Pflege und das Rettungswesen ermöglicht werden.

Ich bitte Sie höflichst um Ihr Verständnis und um Ihre Geduld wegen der möglichen persönlichen Einschränkun-
gen dieser für uns alle so wichtigen Straßenbaumaßnahme.

Im zweiten Teilabschnitt (voraussichtlich vom 07.07. bis 05.09.2025) wird der komplette Kreuzungsbereich Kirchstraße / 
Ziegelteich realisiert. Bei der innerörtlichen Nutzung unserer Nebenstraßen ist ein Begegnungsverkehr teilweise nur 
unter einer gegenseitigen Rücksichtnahme durchführbar. Dementsprechend haben wir uns für eine Verkehrslenkung 
im Bereich Georg-Mahling-Straße, Andreas-Seiler-Straße sowie Hermann-Krüger-Straße entschieden. Vordergrün-
dig geht es um die Ermöglichung des Parkens auf der Andreas-Seiler-Straße, damit ein sicheres und unkompliziertes 
Ein- und Aussteigen der Eltern und Kinder gewährleistet werden kann, um die Kita „Märchenland“ zu erreichen. Auch 
wird es einen separaten Zugang zur Kita geben.

Teilabschnitt drei (voraussichtlich vom 08.09. bis 09.12.2025) erstreckt sich folgend vom Kreuzungsbereich Kirchstra-
ße / Ziegelteich bis nach dem Parkplatz Ziegelteich der Wohnungseigentümergemeinschaft. Für diesen wird eine extra 
Zufahrt für die Zeit der Bauphase installiert. Somit sind die Erreichbarkeiten im Ziegelteich durchweg sichergestellt.

Nach einer witterungsbedingten Winterpause folgt der vierte Teilabschnitt vom Ziegelteich bis Ortsausgang Lohsa 
(voraussichtlich vom 02.03. bis 08.06.2026). Durch den Bau unter Vollsperrung kommt es zu Einschränkungen in der 
Görlitzer Straße sowie auf dem Grüner Weg.

Ich denke, ich konnte Ihnen eine nachvollziehbare und detaillierte Bauablaufinformation der Umsetzung des ersten 
Bauabschnittes Fahrbahnsanierung S 108 Ortsdurchfahrt Lohsa übermitteln. Für weitere Rückfragen steht Ihnen die 
Gemeindeverwaltung sehr gern zur Seite. Auch werde ich sukzessive über den Bauablauf berichten.

In der Hoffnung auf Ihr Verständnis als auch auf eine beeinträchtigungsfreie und im Zeitplan bleibende Bauausführung 
wünsche ich Ihnen einen schönen Frühlingsbeginn und verbleibe mit einem Glück Auf.

� Ihr Thomas Leberecht, Bürgermeister
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Bekanntmachung der gefassten Beschlüsse  
des Gemeinderates am 11. Februar 2025

Gefasste Beschlüsse:

1. BV GR7-038/2025
Bestellung des gewählten Ortswehrleiters, Kamerad Eric Wege-
ner, der Freiwilligen Feuerwehr Lohsa, Ortsfeuerwehr Weißkollm 
Der Gemeinderat der Gemeinde Lohsa stimmt der Wahl von Ka-
merad Eric Wegener zum Ortswehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr 
Lohsa, Ortsfeuerwehr Weißkollm zu und ermächtigt den Bürger-
meister die Bestellung vorzunehmen. 

Abstimmungsergebnis:
Anwesende: 15, Befangenheit: 1, Ja-Stimmen: 14, Nein-Stimmen: 0, Stimmenthaltung: 0 
Beschlussergebnis: einstimmig
Befangenheit eines Stimmberechtigten bzw. ein Befangenheitsantrag gegenüber den Stimm
berechtigten gemäß § 20 Sächsische Gemeindeordnung lag vor.

2. BV GR7-039/2025 
Bestellung des gewählten stellvertretenden Ortswehrleiters, Ka-
merad André Paulusch, der Freiwilligen Feuerwehr Lohsa, Orts-
feuerwehr Weißkollm
Der Gemeinderat der Gemeinde Lohsa stimmt der Wahl von Ka-
merad André Paulusch zum stellvertretenden Ortswehrleiter der 
Freiwilligen Feuerwehr Lohsa, Ortsfeuerwehr Weißkollm zu und 
ermächtigt den Bürgermeister die Bestellung vorzunehmen. 
Abstimmungsergebnis:
Anwesende: 15, Befangenheit: 0, Ja-Stimmen: 15, Nein-Stimmen: 0, Stimmenthaltung: 0 
Beschlussergebnis: einstimmig
Befangenheit eines Stimmberechtigten bzw. ein Befangenheitsantrag gegenüber den Stimm
berechtigten gemäß § 20 Sächsische Gemeindeordnung lagen nicht vor.

Bestellung Feuerwehr André Paulusch - Eric Wegener - Thomas Leberecht (v.l.n.r.)

3. BV GR7-035/2025 
Vergabe von Bauleistungen – 
Ertüchtigung Tannenweg Friedersdorf
Der Gemeinderat der Gemeinde Lohsa beschließt, auf Grund des 
ermittelten Submissionsergebnisses zur durchgeführten öffentlichen 
Ausschreibung für die Maßnahme „Fahrbahnerneuerung / Straßen-
instandsetzung der Ortsstraße „Tannenweg“ in Friedersdorf “ die 

Bauleistungen mit einem Auftragswert von 156.614,12 € brutto an 
die Firma STRABAG AG, Direktion Nord-Ost, Bereich Lausitz, 
Gruppe Oberlausitz, Jahnstraße 61/65 in 02943 Weißwasser, zu ver-
geben.
Für die Umsetzung des Beschlusses ist das Bau- und Ordnungsamt 
der Gemeindeverwaltung Lohsa zuständig.
Die Firma ist vom Zuschlag zu informieren und ein VOB-Vertrag ist 
abzuschließen.
Abstimmungsergebnis:
Anwesende: 15, Befangenheit: 0, Ja-Stimmen: 15, Nein-Stimmen: 0, Stimmenthaltung: 0 
Beschlussergebnis: einstimmig
Befangenheit eines Stimmberechtigten bzw. ein Befangenheitsantrag gegenüber den Stimm
berechtigten gemäß § 20 Sächsische Gemeindeordnung lagen nicht vor.

Lohsa, den 13.02.2025�                   Thomas Leberecht, Bürgermeister

Bekanntmachung  
der Beschlüsse des Verwaltungsausschusses  

am 6. Februar 2025

Gefasste Beschlüsse:

1. Beschluss VA7-034/2025
Besetzung der Stelle Sachbearbeiter/-in Allgemeine Verwaltung / 
Ordnung
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Lohsa stimmt der unbe-
fristeten Besetzung der Stelle Sachbearbeiter/-in Allgemeine Verwal-
tung / Ordnung (Stellennummer: 01.10.05) mit Frau Annelie Robel 
zum 01.04.2025 zu.
Abstimmungsergebnis:
Anwesende: 6, Befangenheit: 0, Ja-Stimmen: 6, Nein-Stimmen: 0	, Stimmenthaltung: 0 	
Beschlussergebnis: einstimmig	
Befangenheit eines Stimmberechtigten bzw. ein Befangenheitsantrag gegenüber den Stimm
berechtigten gemäß § 20 Sächsische Gemeindeordnung lagen nicht vor.

2. Beschluss VA7-037/2025  
Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Lohsa stimmt der Annah-
me der Spenden in Höhe von 1.330,00 EUR gemäß Anlage nach § 73 
Abs. 5 SächsGemO zu.
Dabei handelt es sich um Geldspenden in Höhe von 1.330,00 EUR.
Die Spenden wurden für folgende Bereiche eingesetzt:
Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde: 
• 	 Seniorenweihnachtsfeier Weißkollm 2024	�  330,00 EUR
•	 Seniorenweihnachtsfeiern Gemeinde Lohsa 2024� 1.000,00 EUR
Abstimmungsergebnis:
Anwesende: 6, Befangenheit: 0, Ja-Stimmen: 6, Nein-Stimmen: 0	, Stimmenthaltung: 0 	
Beschlussergebnis: einstimmig	
Befangenheit eines Stimmberechtigten bzw. ein Befangenheitsantrag gegenüber den Stimm
berechtigten gemäß § 20 Sächsische Gemeindeordnung lagen nicht vor.

3. Beschluss VA7-040/2025
Einführung der Fachsoftware ARCHIKART Modul Inventar-
verwaltung
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Lohsa beschließt die Ein-
führung der Fachsoftware ARCHIKART Modul Inventarverwal-
tung in der Gemeindeverwaltung Lohsa. 

Amtlicher Teil der Einheitsgemeinde Lohsa | Hamtski dźěl Zjednoćeneje gmejny Łaz
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Die Vollmacht und ein gültiger Lichtbildausweis des Vertreters ist vor 
der Versammlung dem Vorsitzenden der Jagdgenossenschaft vorzu-
legen.
Für juristische Personen handeln ihre verfassungsmäßig berufenen 
Organe oder deren Beauftragte.

Hinweis
Jagdgenosse einer Jagdgenossenschaft ist jeder Eigentümer von Flä-
chen (Acker, Wiese, Wald, auch verpachtete Flächen), welche durch 
Dritte bejagt werden (§ 9 Abs. 1 Bundesjagdgesetz).
Um ein zahlreiches Erscheinen wird gebeten.
 

Lohsa, den 03.02.2025                  Thomas Leberecht, Bürgermeister
		   	 	      Gemeinde Lohsa	   

Hallo Jagdgenossen und Jäger von Weißkollm!

Die Jahreshauptversammlung der Mitglieder der Jagdgenossenschaft 
Weißkollm findet am 28. März 2025, um 19:00 Uhr im Gasthof „Zur 
Friedenseiche“ statt.

Tagesordnung:	 –  Begrüßung
		  –  Bericht des Vorstandes
		  –  Kassenbericht und Beschlussfassung
		  –  Bericht der Jagdpächter
		  –  Allgemeines

Alle Mitglieder und Jagdpächter sind herzlich eingeladen.
Die Mitglieder des Jagdvorstandes treffen sich bereits um 18:30 Uhr.

� Jagdvorstand, Jagdgenossenschaft Weißkollm

Gemeinde Lohsa startet WhatsApp-Kanal  
für aktuelle Informationen

Die Gemeinde Lohsa hat einen WhatsApp-Kanal ins Leben gerufen, 
um Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, noch schneller und aktueller 
über wichtige Themen zu informieren. Mit diesem neuen Kommu-
nikationsweg sollen relevante Nachrichten, Informationen und Ver-
anstaltungshinweise direkt an die Bevölkerung übermittelt werden.
Es ist wichtig zu beachten, dass eine direkte, beidseitige Kommuni-
kation über den Kanal nicht möglich ist. Die Bürger haben jedoch die 
Möglichkeit, auf die Beiträge mit Emojis zu reagieren.

Nutzen Sie die Gelegenheit, 
um stets auf dem 

neuesten Stand zu bleiben! 
Scannen Sie ganz einfach 

den QR-Code und 
treten dem Kanal bei.

Für diesen Zweck wird der Bürgermeister der Gemeinde Lohsa er-
mächtigt, die Lizenz ARCHIKART und die Konfiguration der An-
wendungen von dem Unternehmen SASKIA Informations-Systeme 
GmbH Chemnitz zum Preis von 10.688,69 EUR entsprechend dem 
Angebot Nr. A0250062 vom 24.01.2025 zu erwerben.
In diesem Angebot sind neben der Lizenz ARCHIKART die Ins-
tallationsarbeiten, die Datenübernahme und Mitarbeiterschulungen 
sowie der Erwerb eines Barcodescanners und eines Tablets enthalten.

Abstimmungsergebnis:
Anwesende: 6, Befangenheit: 0, Ja-Stimmen: 6, Nein-Stimmen: 0	, Stimmenthaltung: 0 	
Beschlussergebnis: einstimmig	
Befangenheit eines Stimmberechtigten bzw. ein Befangenheitsantrag gegenüber den Stimm
berechtigten gemäß § 20 Sächsische Gemeindeordnung lagen nicht vor.

  

Lohsa, den 07.02.2025                         Thomas Leberecht, Bürgermeister
  

Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung 
der Jagdgenossenschaft Groß Särchen

Die Gemeinde Lohsa als Notjagdvorstand der Jagdgenossenschaft 
Groß Särchen lädt zur Jagdgenossenschaftsversammlung

am Freitag, dem 21. März 2025 um 18.00 Uhr
in den Forsthof Koblenz, Alter Weißkollmer Weg 

in 02999 Lohsa / OT Koblenz alle Eigentümer von Grundflächen in 
der Gemarkung Groß Särchen (Flur 1, 2, 3 und 4), welche zum Jagd-
bezirk Groß Särchen gehören und auf denen die Jagd ausgeübt werden 
darf, recht herzlich ein.

Tagesordnung

   1. 	Begrüßung
   2. 	Rechenschaftsbericht
   3. 	Revisionsberichte für die Jahre 2022, 2023 und 2024
   4. 	Diskussion zu den Berichten
   5.	 Entlastung des Jagdvorstandes und der Revision für die Jahre 

2022, 2023 und 2024
   6. 	Beschluss zur Neuwahl des Jagdvorstandes und der Revision
   7. 	Beschluss zur Neuvergabe der Jagdpacht

a. 	 Vergabe des Jagdrechtes durch Verpachtung
b. 	 Verfahren zum Abschluss des Jagdpachtvertrages – Freihän-

dige Vergabe
c. 	 Inhalt des Jagdpachtvertrages
d. 	 Persönliche Auswahl des künftigen Jagdpächters

   8.	Beschluss der Haushaltssatzung für das Jahr 2025
   9. 	Beschluss zur Auszahlung des Jagdreinerlöses für die
		  Jahre 2019 – 2024
10. Beschluss zur Sonderauszahlung in der Auszahlungsperiode 
	 2019 – 2024
11. Rückblick zu den Jagdjahren – Bericht der Jäger
12. Sonstiges

Anmerkung: 
Bei Verhinderung können sich die Grundstückseigentümer jagdba-
rer Grundflächen durch eine volljährige Person vertreten lassen. Für 
die Erteilung der Vollmacht ist die Schriftform erforderlich. Ein be-
vollmächtigter Vertreter darf nicht mehr als drei Grundstückseigen
tümer (Jagdgenossen) vertreten (§ 11 Abs. 6 SächsJagdG).
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG	�
Unternehmensverfahren 
Hochwasserschutz Groß Särchen
Verfahrensnummer 250241
Gemeinde Lohsa · Landkreis Bautzen	

Mitteilung zur Geltendmachung  
von Entschädigungsansprüchen gemäß  

§ 88 Nr. 7 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

Im Unternehmensverfahren Hochwasserschutz Groß Särchen ist 
nach der Ausführungsanordnung vom 04.11.2024 der im Flurberei-
nigungsplan vorgesehene neue Rechtszustand am 15.01.2025 einge-
treten. Die Landabfindungen aller Teilnehmer sind unanfechtbar. 
Die Geldentschädigungen nach § 88 Nr. 3 und Nr. 5 FlurbG wurden 
ermittelt, festgesetzt und ausbezahlt.
Gemäß § 88 Nr. 7 FlurbG steht jedem Beteiligten, der durch das Un-
ternehmen „Hochwasserschutz am Hoyerswerdaer Schwarzwasser, 
Ortslage Groß Särchen“ einschließlich landschaftspflegerischer 
Maßnahme „Streuobstwiese“ oder durch die vorläufige Anord-
nung nach § 36 FlurbG vom 12.10.2006 Nachteile erlitten hat (§ 88 
Nr. 3 und Nr. 5 FlurbG), wegen der Höhe der Geldentschädigung 
der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen. Dies gilt auch, 
wenn die Festsetzung einer solchen Entschädigung unterblieben ist. 
Die Höhe der Geldentschädigung kann nur durch Antrag auf gericht-
liche Entscheidung angefochten werden. Der Antrag ist innerhalb von 
sechs Wochen nach der Bekanntgabe dieser Mitteilung schriftlich, in 
elektronischer Form oder zur Niederschrift beim Landratsamt Baut-
zen mit Sitz in Bautzen einzureichen. Der elektronischen Form ge-
nügt ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elek-
tronischen Signatur versehen ist. Die Adressen und die technischen 
Anforderungen für die Übermittlung elektronischer Dokumente sind 
über die Internetseite  https://www.landkreis-bautzen.de/elektroni-
sche-kommunikation.php abrufbar. 

Der Antrag muss diese Mitteilung und den Verwaltungsakt (Be-
scheid) bezeichnen, in dem die Geldentschädigung festgesetzt oder 
eine Festsetzung unterblieben ist. Er soll die Erklärung, inwieweit 
der Verwaltungsakt angefochten wird und einen bestimmten Antrag 
enthalten. Er soll die Gründe sowie die Tatsachen und Beweismit-
tel angeben, die zur Rechtfertigung des Antrages dienen. Der An-
trag ist gegen den Unternehmensträger (Landestalsperrenverwaltung 
Sachsen, Betrieb Spree/Neiße, Am Staudamm 1, 02625 Bautzen) zu 
richten. Über den Antrag entscheidet das zuständige Landgericht, 
Kammer für Baulandsachen.

Kamenz, den 07.02.2025
� gez. Katrin Thiem, Teamleiterin Flurneuordnung

Datenschutzrechtliche Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Da-
ten natürlicher Personen im Rahmen der Flurbereinigungsverfahren / 
Verfahren nach dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz können im Internet 
unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.laendlicher-raum.
sachsen.de/datenschutz-in-verfahren-der-landlichen-neuordnung-9248.
html.
Alternativ sind die Informationen auch bei der oberen Flurbereinigungsbe-
hörde des Landkreises Bautzen unter Landratsamt Bautzen, Vermessungs- 
und Flurneuordnungsamt, Sachgebiet Flurneuordnung, Obere Flurberei-
nigungsbehörde, Bahnhofstraße 9 in 02625 Bautzen erhältlich.

4. Projektaufruf der 
LEADER-Region Lausitzer 

Seenland

Am 01.02.2025 startet der 4. Projektaufruf in der LEADER-Region 
Lausitzer Seenland: Bürger und Bürgerinnen, Unternehmen, Vereine 
und Kommunen können bis zum 30.04.2025 ihre Projekte einreichen 
und sich für eine Förderung bewerben. Die einzelnen Projekte müssen 
einen Beitrag zu den strategischen Zielen und Handlungsfeldern der 
LEADER Entwicklungsstrategie (LES) leisten.
Gefördert werden sollen Maßnahmen aus den Handlungsfeldern: 
Wirtschaft und Arbeit, Grundversorgung und Lebensqualität, 
Wohnen, Natur und Umwelt sowie Aquakultur und Fischerei.
Für den 4. Projektaufruf stehen insgesamt 800.000 € für die Förde-
rung bereit. Bei der Projektauswahl sind außerdem die Handlungs-
feldbudgets laut den Vorgaben der LES zu beachten.
Stichtag zur Einreichung der Projekte ist der 30.04.2025, die Aus-
wahl findet am 26.05.2025 statt.
Welche Projekte mit den zur Verfügung stehenden Fördermitteln für 
eine Förderung vorgeschlagen werden, entscheidet die Lokale Akti-
onsgruppe (LAG). Entscheidungsgrundlagen dafür sind der vollstän-
dige Projektfragebogen, die Vorgaben im Aktionsplan der Entwick-
lungsstrategie und die Bewertungsmatrix zur Auswahl der Projekte. 
Diese Unterlagen und weitere Informationen finden Sie auf der Inter-
netseite der Region: www.ile-lausitzerseenland.de.
Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gern!
Frau Sophia Kockot, 
Tel.: 0351 8408212; E-Mail: sophia.kockot@sweco-gmbh.de 
oder Frau Elisa Greif, 
Tel.: 0351 8408217; E-Mail: elisa.greif@sweco-gmbh.de

Zur LEADER-Region Lausitzer Seenland gehören die Städte bzw. Ge-
meinden Bad Muskau, Boxberg, Elsterheide, Gablenz, Groß Düben,  
Hoyerswerda, Krauschwitz, Lauta, Lohsa, Kreba-Neudorf, Rietschen, 
Schleife, Spreetal, Trebendorf und Weißkeißel.

Lokale Aktionsgruppe (LAG) 
Vorsitzender LEADER-Region: Herr D. Wolf

Stadt Hoyerswerda, Altes Rathaus, 
Markt 1, 02977 Hoyerswerda
www.ile-lausitzerseenland.de

                                                                                                   

Werte Bürgerinnen, werte Bürger,

aus organisatorischen Gründen können 
Anliegen im Einwohnermeldeamt, 
Standesamt und Gewerbeamt 
zukünftig nur nach vorheriger  
Terminvereinbarung erfolgen. 
Eine Terminvereinbarung ist unter
www.lohsa.de oder mit dem 
nebenstehenden QR-Code möglich.

Ende des amtlichen Teils | Kónc Hamtskeho dźěla


